
Beiträge
zur Geschichte der alten lateinischen Schule in Marienburg'X

<Ächuliustitute haben eine eigeuthümliche Lebenszähigkeit. Sie leiden mit den Städten, welche

sie gründeten, und erheben sich wieder mit ihnen; das Steigen und Fallen des geistigen und des materiellen

Bildungsstandes spiegelt sich auch in ihnen ab: aber unter allem Wechsel bewahren sie sich im Ganzen

und Großen eine gewisse Kontinuität ihres eigenthümlichen Lebens.

Wenn zwar diese Erscheinung durch viele andere Verhältnisse bedingt wird, so dürfte sie doch

zum guten Theil in dem Umstände ihre Erklärung finden, daß die Tradition in der Schule besonders

mächtig wirkt. Hier geht eine stetige Ueberliesernng vom Vater auf das Kind, von Geschlecht zu Geschlecht

fort: es ist der natürliche Trieb der Dankbarkeit, wenn der Bürger diejenige Anstalt, welche ihn als

Knaben erzog, auch seinen Kindern zu erhalten strebt.

Diese allgemeine Bemerkung hat auch bei uns ihre Bestätigung gesunden. Die höhere Bil¬

dungsanstalt zn Marienburg — mag sie auch in den verschiedenen Zeiten als lateinische, als gelehrte, als

höhere Bürgerschule, oder als Gymnasium auftreten, — durch alle ihre Entwickelungsstusen hindurch läßt

sich eine geschichtliche Kontinuität erkennen, welche durch die Koutiuuation des Patronates, der Schul¬

einrichtungen, der Schüler, der Lehrer, der Lehrmittel, zum Theil auch des Lokals gebildet wird. Seit

Winrich von Kniprode's Zeiten bis heute hat Marienburg eine und dieselbe höhere Schule gehabt.

Einzelne Punkte dieser keiuesweges unbezweiselten Behauptung bedürfen der nähern Auseinan¬

dersetzung und Begründung. »

Das Lokal ist natürlich am ersten dein Wechsel unterworfen: es ist das änßerlichste Moment der

Schule. Das jetzige Schulgebäude, ein Nothbehelf, konnte nnr in einer Zeit der Roth zum Schulhause

genommen werdeu; dazu paßt es am allerwenigsten. Licht, Luft und Raum fehlt ihm am meisten; in

enger Straße versteckt, in seinen Grundfesten baufällig seit alter Zeit, baufällig wahrscheinlich schon über¬

nommen, ist es durch eiue Hauptreparatur, welche 1673 projektirt und 1735 vollendet wurde, noch-

dürftig hergestellt. Aber das Haus, in welchem eine höhere Schule mehrere Jahrhunderte ihr Tagewerk

getrieben, hat eine, wenn auch mir für engere Kreise bedeutsame Geschichte: und gerade jetzt, wo die Bür¬

gerschaft ernstlich bedacht ist, ein dein Umfang und den Bedürfnissen der Anstalt angemessenes Schulge-

') Die Verpflichtung, unserem Programmeeine Abhandlung beizufügen, trat diesmal spät nnd unerwartet an
mich heran. Den längst gehegten Plan, eine vollständige Geschichte des Schulwesens in unserer Stadt zu geben, verbot
die Kürze der Zeit: so biete ich vorläufig Beiträge, die ihren Zweck erfüllen werden, wenn sie bei^meinen Mitbürgern,
für welche sie hauptsächlichbestimmt sind, das Interesse an dem städtischenSchulwesen fördern helfen.
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bäude an anderer Stelle zu errichten, mag es verstattet sein, die abgerissenen Nachrichten über das alte
Haus zusammen zu lesen.

Die über der Thüre eingemauerte Inschrift!): Loyola latina, MariasburAensiZi-sparata
ex IsZato ILakeläs^ialio. ^.nr>c> 1758. hatte den Prediger und Rektor Haebler im I. 1808 auf
den Gedanken gebracht, in einem Schulfeste das Andenken an die vor einem halben Jahrhundert
durch dieses Vermächtniß bewirkte Reparaturdes Schulhauses als Jubiläum zu feiern; er glaubte, daß
damals das Schulgebäude,wie die Inschrift erwarten läßt, eine Hauptreparatur und vielleicht seine ganze
wesentliche jetzige Einrichtungerhalten habe. Indessen fand er, daß das ganze Vermächtniß nur 200
Gulden betrug. Denn: „An unsere Lateinische Schule soll 200 Gulden gleichfalls zur Rexeratur und
Ausbesserung angewandtund an obliAÄtivQsu gegeben werden", heißt es in dem vom Bürgermeister und
Vice-PräfidentenMias ad xias oausus verordnetenVermächtnisse, s. 6. d. 22. Jul. 1757.
Es sollte wohl durch jene Summe eiu Baufonds gebildet werden, womit der jetzigen Bürgerschaftjeden¬
falls sehr gut gedient wäre; indessen der Schwiegersohn des Erblassers, der Rathsverwandte Okrist.
Ti-okisius zahlte dem Rathe das Kapital zu einmaliger Verwendung aus, und es beschloß der Rath
(23. Febr. 1758): „Die der hiesigen lateinischen Schule bestimmten200 Gulden sollen von dem Herrn
Administratormit Zuziehung des mehrgedachlen Herrn Rathsverwandten praevia, odäuotions bemel-
deter Schule zu deren Repei-awr und Abputz auf einmal verwendet und selbige davon, so weit es zu¬
länglich, in guten Stand gesetzt werden, als welches demselbenaufs Beßte und Eheste vorzunehmen
reooiriinsnäii'ötwird". So mag denn damals außer dem Abputze der Front auch der Straßengiebel
seine heutige Gestalt und Verzierung erhalten haben.

Wenn ich nun hierbei in,den Schulakten bemerkt finde: „Ueber die Fnndation und den Ausbau
des Schulhauses sucht Prediger Haebler noch nähere Nachrichten einzuziehen, welches ihm aber nicht
gelingen will" — so ist das bei Haeblers Fleiß für den später» Forscher eine sehr entmnthigende
Aenßerung. Jedoch ist Haebler offenbar von diesem Punkte nachmalsnur abgelenkt worden, indem er
seine ganze Kraft der Geschichte des Schlosses und der Stadt zuwendete. Denn in seinen Mannscripten
hierüber, welche in sieben Folianten im Schlosse aufbewahrtwerden, finden sich manche Angaben, die nur
der Kombinationbedürfen, und auch den Schulakten hat er manche wichtige Notiz einverleibt. Die
leider noch gänzlich unbenutzte Hauptquelle sind natürlich die Rathsprotokollein den „Generalakten des
Magistrats zu Marienburg betreffend die Schulanstalten", aber schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts
klagt der gelehrte BürgermeisterJohn, daß durch die tumultarischeAushebung und Zerstreuung des
alten Archivs die Registratur gänzlich mangelhaftgeworden. John hat selbst einen Auszug aus diesen
Protokollengemacht, dessen ich leider nicht habhaft werden kann: mir liegt in den Schulakten nur ein
Excerpt aus dem John'schen Auszuge, welches Haebler gefertigt hat, zu dankbarer Benutzung vor.

Aus diesen Protokollen ist der nicht unergötzliche Gang der oben erwähntenHauptreparatur in
seinen einzelnen Stadien, seinen Unterbrechungen und Hemmnissen ersichtlich ^).

') Zwei in den Pfeilernischen nach der Nogat hin befindliche Inschriften sind durch Einbrechen von Fenstern ver¬

stümmelt und durch Uebertllnchen unleserlich gemacht. Es ist dies um so mehr zu beklagen, da sie, so weit die Buch¬

staben zu erkennen sind, Nachricht von zwei Bauten geben-

Zunächst versuchte man es mit einer kleinen Reparatur, wie folgende Beschlüsse zeigen:

167Z d> 6. Juni, b) Der Bau der lateinischen und deutschen Schule (neben der lateinischen, die jetzige Töch¬

ter- damals Bürgerschule). Lso. Vr6o meint, daß soviel in den Schul-Lehn und Stipendien-Lehn vorhanden, daß davor

die Schule könne gebauet werden, voiiol. Die Schule solle durch den Herrn krotosekolsi-okeii mit Zuziehung der

Maurer- und Zimmerleute obüullirst werden. — 1673. d> 4. Jnli. Die Schulen sind obäncirst, aus welcher obäuetioll

zu sehen, daß die Schulen alle so bestellt, daß sie zum Ruin sich neigen. vrä, wollte die Schule neu gebauet

wissen, wollen aber nicht darauf beikommen, ehe sie des Schullehrers wegen Antwort bekommen. — 1673. d. 21. Juli.



Es ist wohl diese 1735 vollendete Hanptreparatur, welche dem Schulhause seine jetzige Gestalt

und Einrichtung gegeben hat. Namentlich aber werden die untern Etagen nach der Nogat hin stark ge¬

stützt worden sein, um der baufälligen Mittelwand etwas Last abzunehmen. Daß die Umfassungsmauern

bis zum ersten Stock von der Straße, bis zum dritten von der Nogatseite stehen blieben, das zeigt ihre

ganze Bauart: sie datiren offenbar ans der ältesten Zeit der Stadtbefestigung auf der Nogatseite. Hier,

gerade in der Mitte zwischen dem Bollwerk unten am Marienthor und dem ehemaligen Schuhthor springt

der alte Theil des Gebäudes, ein gewaltiger viereckiger Thurm, etwa zwanzig Fnß aus der alten, festen

Stadtmauer vor. Die alten Schießlöcher nach der Seite sind jetzt vermauert: von ihnen aus konnte

die Stadtmauer auf beiden Seiten bis zu den genannten Punkten flankirt werden. Anßerdem hatte er

noch weitere Bedeutung. Wie vom Marienthor und Schnhlhor ein Wassergang nach der Nogat führte,

der am Marienthor mit seiner Pforte noch vollständig erhalten ist, so deckt auch dieser Thurm den für

die Bewohner der mittleren Stadt bestimmten Wassergang, die Fischertreppe. Dieser Gang führt zu

einer noch vorhandenen Ausfallpforte in der Stadtmauer, dicht neben dem Schulgebäude, halb verdeckt

durch einen Strebepfeiler desselben, und war wohl nicht bloß für das nächste Bedürsniß, sondern auch

zur Verproviautirung der Stadt vom Flusse her besonders geeignet. Noch heute sind die Reste des alten

Die Schulen sind nötig zu erbauen. 8se. orä. Zur Reparatur der Schulen sollen die Schul-Lehn angewandt werden.
Hierzu sollen Ziegel von den Hrn. ^renäatoribus (srenäa in. Ist. so viel als säininistrÄtio) erborgt werden, das
Maurerlohn aber aus der Acciese ersetzt werden. ?srt. 0---Z. Wenn sie Antwort wegen der Lehrer werden bekommen,
wollen sie hierauf sich erklären. — 1673. 19. Aug. Der so oft rejicierte Schulbau; daferu ein rechter Bau vorzunehmen,
wo Mittel herzunehmen sind? Leo. Oä. Das Nöthigsie soll aus der Kämmerei reparirt werden, 1?ei-t. OrcZ, Das
Nöthigste soll von der Kämmerei, das Uebrige soll aufs Jahr gebaut werden. — 168t). 10. Jul. Die lateinische Schule
ist sehr baufällig, wird ehestens obZneirst und gebauet werden müssen. Oonel. oliänotio durch den Herrn Kämmerer.
— 1683. 17. Aug. Die Schule ist nunmehr so weit gebaut, daß sie nur zu vollenden; weil sie aber zur Wohnnng des
Rsetoris aptirt werden soll, so bedarf tZsinsrarins mehr insäis, als er hat. — 1683. d. 19. Oct. Mittel zur Vollen¬
dung der Rektorwohnung.

Diese Reparatur war jedenfalls unbedeutend. Denn es heißt schon 1727 d. 17. Febr.:
Der vom Rektor nrgirte Bau der lateinischen Schule acl Orä. — 1731. 5. April. Das zum Schulbau nothige

Holz bestellt und belegt. — 173l. 27. Nov. Das schon bei XVeissenbe^Zs angekommene Schulholz soll bezahlt und der
Vorschuß ersetzt werden. — 1732. 10. Jan. werden Deputirte zum Schulbau aus allen Ordnungen ernannt, und sollen bei
Zeiten alle Veranstaltungen dazn machen. — 1732. 11. Febr. Die Ziegel zur Schule, 15 M. Stück, von den Stadtfel¬
dern geführt. — 1732. 22. Jnl. 5) IS Last Kalk zum Schulenbau gekauft. — 1732. 23. Oct. 8) Sollen die Depntirte
zum Schulbau zum Behuf desselben die Bude, so der Rektor bewohnt, verkaufen. — 1732. 1. Nov. Diese Bude wird
dem p. Lenke vor 600 Gulden zugeschlagen. — 1733. 28. April. Der Schulba», zu welchem schon viel Materialien
geschafft, soll sorderfamst und mit aller Strenge vollzogen werden. — 1733. 19. Juni. Der Direktor des Schnlbanes
bittet fämmtliche GeWerke nm ein Lubsiä ans ihren Kassen znm Bau der Schule, die nachdem sie gebrochen, erst zeiget,
wie gefährlich gestanden. — 1733. 14. Jul. Gericht schenkt aus der Hospitalskasse 1000 Gulden, und die Kirchenväter
440 Gulden zum Schulbau. —

Soweit geht alles gut, aber-
1733. 14. Aug. ^Zininislr. IZx. Lnlinensis inkibirt den Schulbau «um eitstione. Lowponstllr. —
Man muß sich helfen: 1733. d. 31. Aug. xro rsäiinenä» venia werden 50 Dukaten bewilligt.
Etwas wird sich doch noch abhandeln lassen:
1733. 22. Oct. Mit dem OWeisI auf 49 Dukaten abgemacht und rsäiiniret. —
So scheint es denn gegangen zu sein: 1735. d. 18. April. Examen in der lateinischen Schule — und 1735 d.

15. Sept.: Rektor will den 21. Oct. als äisin snniversarinin inangiirstionis Lekolg,« I^tinas durch einen solennem
setllln orktoriuin feiern. —

Wüßten wir nur, weshalb diesen Tag — ich finde im Weitern nichts, als daß der OMoisI den „entrissenen
Thaler" noch nicht verschmerzt hat:

1737. 25. April. 4) mit dem OWeial soll der Streit wegen des lat. Schulbaues sud pioivissione, uemlich
Ki-stituöiiiis abgemacht werden. —



Pfahlwerkes in der Nogat vorhanden, welches zum Anlanden, znm Ein- und Ausladen der Kähne benutzt

wurde. Hierbei bemerke ich für die Kenner der Oertlichkeit, daß die Thüre nach der Nogat im Schnl-

gebäude ursprünglich nicht vorhanden war, sondern erst Ende des vorigen Jahrhunderts durchgebrochen,

daß dagegen die Verbindung mit der Fischertreppe innerhalb der Stadttreppe uralt ist. Auf dieses nach

der Nogat hin vollkommen erhaltene Festungswerk („plattsioi-ins", wie John es nennt) ist das jetzige

Schulgebäude mit seinein nicht ganz lothrechten Giebel ausgesetzt, welches sich demgemäß von den übrigen

Buden — so bezeichnete man die auf die Festungsmauer schon zu Ordenszeiten aufgeklebten Häuser —

höchstens durch seine Größe, nicht aber in seiner Bauart unterscheidet.

Seit wann ist nun dieses Gebäude als Schulhaus benutzt? Eine Angabe hierüber finde ich

in einem Rathsprotokoll von 1603, d. 13. Nov. folgenden Inhaltes: „Nach dem Dxsoutions-^i-otoooll

des NotÄrii xublioi (vermöge welches die Lutheraner in alle von den Calvinisten bisher

besessene, der Stadt gehörige öffentliche Hänser wieder eingesetzt worden) ist die Gemeine angewiesen

worden :c. b) in die lateinische Schule an der Fischertreppe, welche auch der Gemeine-Schulmeister nebst

den Schülern sofort eingenommen, o) in die neben der lateinischen Schule gelegene deutsche Schule . . .

<z) endlich in das Prädikantenhans und die polnische Schule (neben der deutschen Schule) wie auf das

Spital auf dem St. Georgen-Kirchhof gelegen."

Diese fragmentarische Bemerkung hängt offenbar znfammen mit dem „intoleranten Oeorst

X. gisAismunä III. von 1603 in Sachen der lutherischen Bürgerschaft gegen die Reformirten und den

Rath"), das ich erwähnt finde, ohne seiner habhaft werden zu können. Sie zeigt, daß diese Gebäude

schon vor 1603 der Stadt gehören; wir erfahren, wann der lateinische Schulmeister mit seinen Schülern

das Gebäude eingenommen hat, ferner daß vor 1603 hier die Reformirten ihre Schnle hatten. Es

scheint mir nun am natürlichsten anzunehmen, daß der Rath den Reformirten, um sie in Marienbnrg zu

halten, einige ihm entbehrliche städtische Gebäude überließ, also das Prädikantenhans zum Gottesdienste,

die erwähnten drei Buden zu Schulzwecken u. s. w., und daß somit diese letzten Gebäude früher eine an¬

dere Bestimmung hatten. Allerdings ist noch eine andere Möglichkeit denkbar: Es konnten unter Be¬

günstigung des Rathes die Lutherischen von den Reformirten ihrer Schule beraubt und erst 1603 wieder

') Ueber diesen Gegenstand sagt John in seinen handschristlichen,historisch-statistischen Nachrichten von Marien¬
burg (im Schularchiv befindlich): „Als Uber den gegen das Ende des 16. Jahrh. in Sachsen entstandenen sogenannten
krypto-kalvinischenHandeln viele Reformirten aus Sachsen verjagt wurden und sich gnten Theiles nach Preußen, uuter
anderen auch nach Marienbnrgwandten, und der Rath diese Kolonie, welche nächst Wissenschaft, Geschicklichkeit im Han¬
dels- und besonders ini Mannsaktnrwesen, auch Vermögen mitbrachte,nicht nur gern aufnahm und ihr das bedungene
freie Religions-Exercitium nebst einer eignen Schule in einem Privathausezugestand, sondern um sie desto fester au den
Ort zu knüpfen, verschiedene unter ihnen befindlicheGelehrte, z. B- den aus der preußischen Rechtsgeschichtebekannten
vi-, jlli-. Gregor Heese uud andere ansehnliche Männer allmählich in den Rath und die übrigen städtischen Kollegien
zogen, fing die lutherischeGeistlichkeitan zu fürchten, daß diese irrgläubigen Kalviner wohl gar ihre rechtgläubige lutherische
Heerde und damit ihre Einkünfte schmälern würden. Da nun das der Stadt von weiland König Sigismund August
anllo 1569 ertheilte Religious-Prioileginmnur auf die Angsburgifche Konfession lautete, so wiegelte die gedachteGeist¬
lichkeit die lutherische Gemeinde auf, die Reformirten zu vertreiben,dem Rath aber sein bisherigesRecht, Prediger und
Schullehrer,ingleichen Civilstellen zu besetzen, xrassorvatoris zu entreißen, welches ihnen denn auch mit Beihülfe des
schlauen katholischen Clerns, welcher diese gute Gelegenheit, beide protestantische Parteien durch einander zu schwächen
und wo nicht beide, doch eine zu vernichten, nicht ungenutztvorbei lassen wollte, mithin große Unterstützung bei dem
sonst ziemlich gerechten, den Protestanten aber äußerst gehässigen Könige Siegismnnd III. versprach, dergestalt gelang,
daß nach einem zwanzigjährigen, mit vielem Eifer betriebenen Prozesse die Reformirten nicht allein aller Aemter entsetzt
und derselben unfähig erkannt, sondern ihnen auch das freie Religions-Exercitiumaberkauut, ihr Kirchen- und Schnlhans
genommen und ihre Prediger und Schnllehrerverjagt wurden. Welches denn die Folge hatte, daß die Reformirten mit
ihrem Vermögen und Kunstfleiß nach Danzig zogen". John legt hier die Schule in eiu Privathaus; ich halte die Notiz
des Rathsprotokolls für die genauere und richtigere.



in Besitz derselben gekommen sein. Zur Beurtheilung beider Meinungen will ich hier nicht ausführen,

daß in der Ordenszeit, während vielfacher Kämpfe und Belagerungen eine Schule auf dem nicht unwich¬

tigen Befestigungswerke nicht anzunehmen ist, daß die „platts-torwe" vielmehr erst nach dem Jahre 1466,

wo die Befestigung der Stadt nicht ohne den Willen der polnischen Regierung in Verfall gerieth, bebaut

worden sein mag; nicht hervorheben, daß die zweite Hypothese in sich unwahrscheinlich ist: soviel steht

fest, daß, man entscheide sich für die eine oder die andere Ansicht, man immer die Frage beantworten

muß, wo vor 1603 die lutherische lateinische Schule war, und daß über beide Ansichten ein Urtheil nur

gewonnen werden kann, wenn es gelingt, Spuren eines älteren, auf anderer Stelle gelegenen Schul¬

hauses aufzufinden.

Diese Spur finde ich in dem Streite des katholischen Pfarrers mit dem Rathe um die Pfarr¬

kirche (St. Johanniskirche), welcher ein näheres Eingehen erfordert.

Die Reformation ist bekanntlich früh in Marienbmg eingedrungen. Die warnenden Edikte >)

Sigismund I. hinderten nicht, daß schon 1526 der erste lutherische Prediger Jakob Kuade an der Geor¬

genkirche auftrat, die an Statt der t460 verbraunten Kapelle nach 1471 aufgebaut ist, und über welche

der Magistrat das Patrouat erhielt^). Höchst wichtig ist nnn das Privilegium, welches Sigismund

August der Stadt im I. 1569 ertheilte^). Hier erhält der Rath und die ganze Gemeine das Recht mit

unbeschränkter Besuguiß tüchtige Lehrer der Schule vorzusetzen, auch in der Pfarrkirche, die sie jetzt ge¬

brauchen nnd auch immer gebrauchen sollen, das Evangelium nach der Lehre Christi und der Apostel

frei predigen zu lassen. Ebenso bestätigte Sigismund III. die Vorrechte des Landes und völlige Glau¬

bensfreiheit, auch das patronatus esrtoririll looorrina mit dem Zusätze non iiQpociisn<jo »Iiis

czultum «divinum innre 8g.n<zts,s Romanos eeolssias ^).

Nun belangte der Bischof von Eulm die Stadt wegen Herausgabe der Pfarrkirche an die

katholische Geistlichkeit. Er berief sich auf den Zusatz der Königlichen Bestätigung, daß Andere nicht im

Gottesdienst nach katholischem Ritus behindert werden sollten, und behauptete, das Privilegium Sigismunds

sei nicht präjndicirlich. In der That erfolgte am 6. Mai 1598 zn Warschan der Urtelsspruch des

Königs, durch welchen die Stadt verurtheilt wurde, binnen vier Wochen die Pfarrkirche mit allen dahin

gehörigen Gütern und Einkünften dem katholischen Pfarrer Thomas Pant bei Strafe von 20,000 Du¬

katen auszuliefern. Am 3. Juni 1598 fand eine Verhandlung wegen der Uebergabe statt, in welcher

die Bestimmung der Kirchengüter am meisten Schwierigkeit machte. Die Stadt rechnete dazu „die

Hufen zum Willenberge, den Pfarrhof, ein Brauhaus in der Schmiedegasse, eine Bude an der Kirche,

darinnen ein Apotheker, und eine andere Bude, darin der polnische Kantor, und daneben die in welcher

der Glöckner wohnt". — Wogegen der Pfarrer protestiret, daß dem Königl. äsorsto in allem Kein

gnügen geschehen, weil die Ordnungen nicht alle Häuser, so umb die Kirche gelegen und darzn gehörig,

abgetreten. — — Wegen der Schule und des Hauses, darinnen der Hl. Hieronymus wohnt, davon

der Herr Pfarrherr auch einen Bescheid wissen wollte, ob die Stadt dieselben auch abzutreten gemeint,

sintemal Kirchen und Schulen ooniunots, auch daß das Haus auf dem Kirchengrunde stände, zudem daß

auch erweislichen, daß jeder zeit darinnen ein deutscher Priester gewonet und zur Kirchen gehörig, ist dieser

Bescheid worden: Ohne daß der Schnlen im Königl. äeoi-sto mit Nichten gedacht, hätte E. E. Rath auch

bei des Ordens Zeiten darüber das xatronstus gehabt, und dieselben mit schuldienern zu besetzen be-

') 1) Sonntag vor dem Feste der Geburt Mar. 1523; 2) Woche vor Pfingsten 1525 — „auch nicht klitger
zu sein verlangt als eure Vorfahren", 3) Martiust. 1525. Sie finden sich abschriftlich bei Haebler, VII., 2!4.

") Urk> v. Sonnt, nach Jnvocavit 1471 b. Haebler, VII., 216.
2) Urk. v. 2-t. April 1569 von Lnbliu ans, b. Haebler, VII., 213.
°) Die specielle Urk. v, 13. April 1589 für Marienbnrg s. Haebler, VII., 232.



fugt und mächtig. Das bemeldte Haus betreffend, so wäre es ein Privathaus und nicht zur Kirche gehörig."

>— Indessen hals auch dieser Protest nichts, die Stadt verlor die Schule und die Häuser um die Kirche.

Zwar ist hier nichts Bestimmtes über die Lage der Schule gesagt, ebensowenig ob diese grade

die vom Orden gestiftete Schule war. Indessen will ich, was sich später herausstellen dürfte, schon hier

voraussetzen, daß einmal diese Schule außerhalb des Ordenshauses lag uud daß sie mit der Pfarrkirche

in Verbindung stand. Soviel scheint mir aus der Verhauvluug sich zu ergeben, daß aus die Schule

deßhalb besonders Anspruch gemacht wird, weil sie auf „dem Kirchen-Grunde" stand. Solcher Häuser

aber lagen viele um die Kirche; die ganze rechte Seite der Schuhgasse gehörte zu den Buden (oie da

ruren die muren der Kirche), und eben auf diese hatte der Pfarrer fchou 1395 Ansprüche gemacht.

Damals ließ der Hochmeister Konrad v. Jungingen den Streit zwischen Pfarrer und Stadt durch Jo¬

hannes, Bischof von Pomefanieu schlichten. In der betreffenden Urkunde (Abschr. bei Häbler I. 217)

vom Tage nach Bartholoms 1395 heißt es: „Ouch haben wir nsgesprocheu, das man is umb die Buden,

die do treten an den Kirchhofs und gehen uff die Gasse (mit ihren Thören) Halden soll, das sie zu der

Stadt gehören sollen, als is bei des erwürdigen gutes gedächtuisses meister Weynrich gecziten wart be¬

achtet". Wir haben 1598 offenbar eine Erneuerung dieses Streites. Nehme ich hierzu eine Notiz

Johns (in den Schulakteu): „Besage der Akten in der Jesuiterfache hat die Stadt zwey Badstuben ge¬

habt, eine am Fährthor (jetzt Marienthor) und eine in der Schuhgasse, an deren Stelle hernach die

Schule erbaut worden, die 1598 war und 1651 noch stand", so dürfte dieß die vorhin gesuchte Schule sein.

Sie war 1598, das heißt, John findet sie in den Akten jener Zeit erwähnt; sie kommt nach 1651 nicht

mehr vor, wahrscheinlich weil sie 1678 von dem Brande, der die ganze rechte Seite der Schuhgasse und

einen Theil der Kirche verzehrte, betroffen wnrde. Die Bürgerhäuser, sagt John, wurden, da sie einer¬

seits nur klein, oder sogenannte Buden, andrerseits aber wegen der dort vorbeigehenden Großwerderschen

Passage nahrhaft waren, von den Eigenthümern zum Theil mit Beihülfe der Kämmerei wiederaufgebaut,

die Kirche aber um den abgebrannten Theil verkleinert.

Also 1598 verliert der Rath und die Stadt die Schule welche auf dem Kirchengrnnd in der

Schuhgasse staud. Fünf Jahre später werden die Lutherischen in das Gebäude an dem Fischergange

eingewiesen, der Gemeinde-Schulmeister zieht mit der Schule sofort ein. Grund genug zu der Muth-

maßnng, daß die alte lateinische Schule bis 1598 eben in jenem Gebäude in der Schuhgasse war.

Indessen ist es Zeit, von dieser Abschweifung zurückzukehren. Ich beabsichtigte nur zu beweisen,

daß einerseits das jetzige Gebäude in einer Zeit der Roth zum Schulhause genommen ist, andrerseits daß

sich auch in diesem Wechsel des Lokals die Einheit der Schule erhält: mag das Gebäude um jene Zeit

gewechselt worden sein, Lehrer und Schüler haben die Tradition der Schule von einem Hause in das

andere übergeführt.

Vielleicht wird diese Kontinuität sich noch deutlicher in dem Patronate der Schule zeigen.

Die allgemein verbreitete Ansicht führt die Gründung der lateinischen Schule zu Marienburg

auf den Orden, fpeciell auf Wiurich von Kniprode zurück. „Wie in Königsberg", sagt Voigt in seiner

Geschichte Marienbnrgs, S. 105, „so gründete er auch zu Marienburg eine lateinische Schule, die er

unter die Aufsicht Peters von Augsburg, eines gelehrten Ordenspriesters, stellte. Ihr Zweck war über¬

haupt höhere Bildung des adligen und bürgerlichen Standes; die Schüler des ersteren konnten nach

vollendeter Schulzeit zu den untersten Stufen des Ritterstandes gelangen, bis sie durch Verdienst sich auf

die höheren erhoben; die Lehrlinge bürgerlicher Eltern bereiteten sich dort zu priesterlichen Würden vor

und konnten wohl auch, wenn sie die nöthigen Prüfungen bestanden, als geistliche Brüder in den Orden

aufgenommen werden. Der Meister besuchte auch wohl diese Schule, die er auf eigene Kosten unterhielt,

und belohnte fleißige Schüler mit zweckmäßigen Geschenken" — und S. 380: „der Großcomthur hatte



die Aufsicht über die Schule und besorgte auch die Anstellung der Lehrer. Er hatte die nächste Anord¬

nung des Unterrichts einem gewissen Wilhelm von Schonenberg, welcher selbst der Schule eine Zeitlang

vorgestanden hatte, übergeben, mit der Verpflichtung, ihm die anzustellenden Lehrer vorzustellen und von

ihm darüber die Bestätigung zu erwarten".

Bei einem so gründlichen Forscher, wie Voigt, muß man erwarten, daß diese Angaben sämmtlich

aus Urkunden geschöpft sind. Wo aber Voigt bestimmte Urkunden interpretirt, da wird die Nachprüfung

gestattet sein.

Daß der Hochmeister die Schule unterhält, sei es durch Besoldungen der Lehrer, sei es durch

Bauten an dem Schullokale, davon sollte in dem Treßlerbnche doch eine Spur sein. Auffallend ist es,

daß die mir allein zugänglichen Auszüge bei H äbler Bd. I. nichts Derartiges enthalten. Wohl giebt der

Hochmeister Geschenke an Schüler, so zu andern Orten, wie zu Marienburg. Ich finde z. B.: 1402 Item II.

scot ehme schuler czu chme Donat znOsterrode, und 1401 Jtem l. fird den schillern ns der stad gegeben,

alzo sh unserem hoineister czu sungen von des Meisters geheiß; serner 1405 Item I. fird und VI H

den Schulern ns der Schule czu Marienburg gegeben von des meisters geHeise; besonders oft für Gesänge

in der Kapelle, wie 1399 Item III! scot. clehnen schulerchen uff demHnse; woraus eine doppelte Schule,

in der Stadt und auf dem Hause, nicht zu erschließen ist; aber auch für andere Dienstleistungen, z. B. 1412

Item I. fird den schulern vor I selter (xss.1tsiium) czu leseu deme alden zimmermeistcr. Bedeutsamer

klingt folgendes: 14t)4 Item II. mrc Bartholomeo dem alden Schulmeister von Marienburg,

als hm unser hoineister ken Rome in den hoff mit der Appellacion sante. Her Johannes des Meisters

Cappelan entpsing das Gelt (S. 15V); vielleicht derselbe, welcher nachher (S. 151) Pfarrer Meister

(illÄZistsr) Johannes zu Marienburg heißt. Ob er identisch ist mit Meister Johannes Rhman, der

mit auf den Tag zu Kanwen reist, oder ob dies ein ^nrista sei, ist fraglich. Wohl aber kann der Pfarrer

Johannes zugleich Schulmeister gewesen sein.

Also von Besoldung finde ich keine Spur; wohl von näherem Verhältniß eines oder zweier

Schulmeister zum Hochmeister. Dieß führt mich weiter. Ich setze voraus: Wiurich stiftet zu Marienburg

eine lateinische Schule, setzt ihr den Peter von Augsburg vor; vou Zeit zu Zeit taucht ein Name auf,

auch eine Spur von Verbindung mit der Pfarrkirche. Deutlicher aber wird alles durch die bei Voigt

S. 381 abgedruckte Urkunde: Wir brüder Hans remchingen der brüder des Hospitals fente Marien des

deutschen hnwfes von Jerusalem groscompthur thmi kuut und offenbar allen, die defzen briff sehen adir hören

leszen, das nachdem wir dem edlen und wohlgebornen Hern Wilhelm von schonenberg umb sehne fleiszige

beten willen die schule in nnsers ordens stat Marienburg gegeben und vorlegen (verliehen), so das her

die halten czu diszer czeit vordem ehnem erbaren und dorczu tüchtigen Manne, der dieselbe schule und

Kirche erlich und geborlich vorsteen künde, vorlehn mochte, so ist dornoch der benante her von schonen¬

berg wedir czu uns komen und hat uns vorczalt, wie her dieselbe schule ehme Manne Nikulaus Seufftop

genant, nmb veler gutter lewte bete willen hat vorlegen, uns dobep fleiszig bittende, das wir umb fehnes

vordinstes und liebe Wille dem benanten Nicolao die obengedachte schule vorschreiben welden czu sehuem

leben; des haben wir angesehen sehne gar fleißige bete und vorschreibendem obengedachtenNiculaosenfstop

die sachbernrte schule czu sehnem Leben so und in aller mosze, als wir dem obeubenumpten Hern von schonen¬

berg die gegunt haben ein czu vorlehen, doch also das her dieselbe schule und Kirche gote und der

werlde geborlichen vorweße und Halden solle etc. 1444.

Daß der „edele und wohlgeborue" Herr Wilhelm von Schonenberg der Schule eine Zeitlang

selbst vorgestanden hätte, wie Voigt sagt, also Schulmeister gewesen wäre, ist an nnd für sich unwahr¬

scheinlich und folgt auch keineswegs aus dem Text. Der Komthur verleiht freilich die Schule an Wilhelm

von Schonenberg, aber mit der Bedingung, sie einem tüchtigen, ehrbaren Manne zu übergeben, der sie



wirklich halte. Das natürlichste ist, auch hier ein Verhältniß vorauszusetzen, wie es bei den sogenannten

Stiftsschulen sich findet^). Da ist einer der Prälaten der nasZistsi- sekolsruiv oder solrolastion^ er

folgt im Range nach dem Probst und dem Dechanten. Indessen unterrichtete dieser „Scholaster" nicht selbst

in der Knabenschule, sondern genoß seine Präbende und hielt sich einen Reotor sokolariuni, grade wie

der vierte Prälat, der Kantor, sich für die Schule seinen 8no<zsntor hielt. Man wird nicht irren, wenn

man Peter v. Augsburg für eineu solchen Scholaster hält: vielleicht auch den Pfarrer „Meister" Jo¬

hannes. Indessen deuten Schouenbergs Prädikate „edel und wohlgeboren" noch auf ein anderes Ver¬

hältniß, und uöthigeu uns nach der Person des Mannes noch weitere Nachforschungen anzustellen. Die

Familie hat Bürgerrecht in Marienburg; ich finde in dem alten Bürgerrechtbuche der Stadt beim Jahre

1401 einen Michael Schonenberg, 1486 einen Thomas Schonenberg, der 1500 Bürgermeister ist.

Wilhelm Schonenberg ist, wenn ich nichts übersehen habe, nicht verzeichnet, — freilich ist das Bnch in der

Mitte lückenhaft; auf 1446 folgt 1451 und daun 1470 — wahrscheinlich auch nicht ganz vollständig.

So könnte er doch auch Mitglied des Raths, der spätere sokolaroda, gewesen sein; die vielen gnten ver¬

bittenden Leute aber möchte ich für Marieubnrger Bürger halten. Wenn ferner Nicolaus Senfftop ver¬

pflichtet wird, also daß er Schule und Kirche ehrlich nnd gebührlich verwese nnd halte, so zeigt sich wieder

eine Spnr jener engen Verbindung zwischen beiden Instituten, der Schule und der Pfarrkirche.

Ziehe ich hieraus einen Schluß. Die Schule, muthmaßte ich oben, lag auf dem Kirchengrnnde,

eine der Buden, welche seit Winrichs Zeit der Stadt gehörten; der Rath betont, daß er schon bei Or¬

denszeiten das Patronatsrecht über die Schule hatte; der Pfarrer Paut bittet nicht zu vergessen, daß

Schule und Kirche seien — alles dieß möchte folgendes Verhältniß muthmaßeu lassen.

Winrich stiftet die mit der Pfarrkirche eng verbundene Schule und stellt sie unter die Aufsicht eines

Scholasters. Aber frühzeitig lritt der Orden sein Patronatsrecht au die Stadt ab und behält sich nur

das Bestätigungsrecht vor: wir haben eben in unserer Urkunde die Bestätigung eines solchen Vorschlages.

Woher kam nuu die Besoldung des Schulmeisters und seiner Gesellen?

Von Leistungen des Ordens fanden wir nichts erwähnt; über Naturallieferungen vou Seiten der

Eltern handelt eine Stelle in der „Wilkore der Stat angehoben", freilich in den Zusätzen

nach 1365: ,,onch sal man nhmandes mehr Moligen aussenden, ausgenomen der Schulen und andern

dinern der Kirchen bei der vorigen busseu". Bei Moligen könnte jemand an Buttermilch denken (mkä.

mololisn, muloksll); es ist vielmehr eine Fleischsuppe; vgl. IVisoli s. v.: „Molhe L?I^tr. in

Lax. vol. 438 eine Fleifch-Molhe, edder Soppe, und ool. 439 eine Mölie-Soppe"). Indessen findet

sich doch noch etwas mehr. Hinter dem alten Bürgerrechtbuche sind auf den zwei letzten Blättern von

einer Hand des 15^ Jh. drei Urkunden zugeschrieben:

1. Regirunge der schulen. Wh is der Schulmehster mit dem Succentori, Locato und den

schilleren in der schule Halden füllen.

2. Wh man is mit dem vorsprechen sal haken.

3. Der Colmener brine von angestorben gutt.

Die erste dieser Urkunden lasse ich wörtlich folgen. —

Regirunge der schulen. Wh is der Schulmeister mit dem Succentori, Locato und deu schilleren

in der schule haldenn füllen.

Item uff wehnachten, fastnacht, walpnrgen und phingsten sal ehn itzlich bnrgersßon nnd ander fremde

Junge dh ir qnatempergelt gebenn uff dh festa ytz geoocht dem schnlmcister nicht mehr denn III! H gebenn.

') Vgl. Helfenstein: Entwickelimgdes Schulwesens von Frankfurt am Mai. S. It. u. 25.
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Item lichtegelth uff Purificationis füllen dh burgerskindermit den andern Jungen dh ir qtemper-
gelt geben dem fchulmeister nicht mehr denn ehney fchellingk adir ehn lhcht vor 1 ß geben.

Item ehns bnrgersßon dem sehne Eldern andirszwobucher keuffen is sey Donat regel adir
allexauderder sal dem Succentori und locato. Item vom Douat III! sct. vom regel eyn firduug und
vom alexander VIII sct. anhebegelt geben.

Item qtempgelt dh burgerskinderdh dh fibeln leeren füllen IUI ß dh den Donat VIII ß und
dh den regel') alerander adir Höger leeren IUI sct. dem Schulmehsterhtzliche quatemper geben-

Item holtzegelt sal htzlich bnrgersßon nnd sremdlingk dh ir quatempergelt gebenn, dem Schul¬
meister VIII ß zu holtze geben. —

Item Plostergeld sulleu dh bnrgersßone mit den andern fremdlingen nicht mehr denn VIIIH
dem schulmehster geben.

Item Kernegelt sullen dh jungen nicht mehr denn IUI H adir ehneu becher kernen dem schul¬
meister gebenn.

Item Singegelth dh jungen dh den impnn leeren singen VIIIH dh dh Sequenciensingen II ß
und dh seniores III ß dem succentori und locato im advent geben.

Item dem Calefaktori sullen dh burgerkinder mit den andern fremdlingen uff wehnachten
VIII H uff fastnacht 1 ß und uff ostern IUI vj geben.

Bobenn deße Artikel obenbernrt sal der Schulmeisterkehne nnphlicht^) mhe uff die jungen setzen
und kehu andergelt manen adir nemen. Und die armen jungen sullen in allen fachen freh sehn. Allein
dem calefaktori sulleu sh das hehsßegelt dh helfte gebenn.

Dieses interessante Actenstück ist John geneigt, Winrich von Kniprode zuzuschreiben. Richtig
mag sein, daß es eine von der Stadt entworfene und von dem Orden bestätigte, also uralte Schultaxe ist.
Wir haben es zunächst nur mit ihrer financiellen Seite zu thun.

Nach einer ungefährenBerechnungJohns, wobei die Mark zu sechs Thaler pr. Cour, ange¬
nommen ist, zahlten die Schüler vor fast 500 Jahren:

1. auf die vier Feste s, 1 Sgr. ... — Thlr. 4 Sgr.
2. Lichtgeld — „ 3 „
3. Anhebegeld an Succentor und Lokatns:

a) vom Donat 1 „ — „
d) vom Regel 1
e) vom Alexander 2

4. QnateMbergeldjährlich:
a) von der Fibel ...... 1
d) vom Douat ...... 3
o) vom Alexander und höher . . 4

5. Holzgeld —
6. Plostergeld . —
7. Kernegeld —

15

18
6

24
2
1

') Regel und Alexander sind Schulbücher;Hoger — höher-
°) Unerklärt.
2) Wohl aus slltixkorm verstümmelt;sonst könnte man auch an „Jmpner", Jmps-Dichter" denken, was auf

I^wulls zurückweist-
i) Uebertretung der Verbindlichkeit-

2»
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8. Singegeld an Succentor und Lokatus:
») vom Jmpuu — Thlr. 2 Sgr.
d) Sequenzen — „ 6 „
o) die ssniores ...... — „ 9 „

9. Dem Calesactor in Summa ... — „ 6 „
Demnach erhielt der Schulmeister für jeden Schüler:

1. von der Fibel . . 2 Thlr. 22 Sgr.
2. vom Donat . . . 4 „ 10 „
3. vom Regel und höher 5 „ 4 „

Succentor und Lokatus waren auf das Anhebe- nnd Singegelt angewiesen. John rechnet
noch mehr heraus, er nimmt die jährlichen Zahlungen in der untersten Abtheilung auf c. 14 fl., in der
zweiten auf 22 fl., in der dritten auf 23 fl. an, und bemerkt, daß zu seiner Zeit mindestens 3 sl. weniger
von jedem Schüler gezahlt werden.

Als weitere Quelle von Accidentien ist in sehr früher Zeit das „Besingen" der Leichen hinzu¬
gekommen; der Privatunterricht ist in der Schulordnung von 1674 schon als feststehend angenommen.

Ich meine demnach: dem Schulmeister war die Schule auf Lebzeiten verliehen; er zog das
Schulgeld, welches bei mäßiger Frequenz ohne andere Accidentien sich auf fast 400 Thlr. nnsers Geldes
belaufen konnte, und mußte seine Schulgesellenunterhalten. Sollten sich also im Treßlerbnchekeine
Schulausgaben finden, so würde ich mich nicht wundern.

Aber diese Schultare hat noch eine andere Bedeutung.Sie zeigt uns wieder die Macht der
Schultradition:ihre Sätze gelten mit einigen Modifikationen länger denn drei Jahrhunderte hindurch.
In den Schulgesetzen von 1674 steht nichts über Zahlungen; später mußte auch das Quatembergeld,
als feste Gehälter aus dem Schulfonds gezahlt wurden, auf 1 fl. für alle Klassen herabgesetzt werden.
An Accidentien aber wurde nach dem Zengniß Johns, welcher von 1742, bis 1751 die hiesige Schule
besuchte, noch folgendes gezahlt:

1) Neujahrsgeld (entsprechend dem alten Weihnachtsgeld).
2) Fastnachtgeld.
3) Jahrmarktsgeld im Frühlingsmarkte oder Philippi Jacobi („als welcher größere Heilige die

mindere Walpnrgis von dem ihr ehemals gewidmeten 1. May verdränget hat").
4) Kerne- oder Kirschengeld wie ehemals auf Jakobi, 23. Juli, („da sie reif zu sein pflegen").
5) Herbst- oder Dionysii-Jahrmarktsgeld, vielleicht anstatt des wegfallenden Pfingstgeldes.
6) Martinsgeld („glaublich (?) das alte Plostergeld,etwa von einer sogenannten Plosterne, das

ist großen hölzernen, mit dem innern feinen Häutchen des dicken Ochsendarmesüberzogenen
Laterne, der sich unsere genügsamen Altvordernstatt der heutigen Stocklaterne zu bedienen

/ nicht schämten").
7) Wachsstock- vulAo Wachsstapelgeld, Anfangs December, als das alte hierher verlegte Licht¬

oder Lichtmeßgeld.
8) Das Anhebegeld wurde nach den verändertenKlassenverhältnissen 1674 in Translokations-

geld verwandelt.
Nur in den Sätzen entstandenkleine Veränderungen, die durch die veränderteMünze sich von

selbst machten.
Ueber die Ausübung der Patronatsgewalt dnrch den Rath zu polnischer Zeit sind wir seit der

Mitte des 16. Jh. einigermaßen berichtet. Zunächst konnte John aus den Wahlakten ein vollständiges
Verzeichniß der Lehrer seit 1550 zusammenstellen.
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Die disciplinarische Gewalt des Raths über seine Beamten war zu polnischer Zeit ziemlich un¬
beschränkt: ich hebe aus den „Rathsprotokollen" einige signifikante Fälle hervor.

1682, den 26. Aug. Kommt wieder Klage gegen des Hr. Reichel lange Predigten. Oonol.
soll Hr. Lsorstarius den Hr. Reichel und Kirschstein ersuchen und ihnen E. E. Raths inäiAvatioll
hinterbringen, weil daß sie die Schulen möchten visitiren, und der Schul-Büchsenim Gebet gedenken,
und wenn die Hr. Schul-Collegen2 oder mehr Leichen haben, sollen sie soviel Lieder vor der Thür nicht
singen, sondern etwa zwei oder drei — damit man so lange nicht dürfe aufgehaltenwerden,

-»ff 5 1639, den t4. Mart. trug die 3. Ordnung darauf an, daß die Schule besser bestellt und Reotor
und Loni-eotvr abgeschafft werden mögen, weil sie nichts Gutes thuu und die Kinder als die wilden
Schafe herumliefen.

1640, den 7. Mart. Gerichte wollen abi-oZationöiu lisotoi-is haben. ?ert. or<Z. stellt E. E.
Rath anHeim, beide Schulgesellen abzuschaffen xroxtsi- soanäaluw. Unterhalt könne in Ludsiäiuin
genommen werden vom Stipendien-Lehn,von der Lieferung. Rssni. Schulgesellen sollen beide akroZiret,
Cantor soll auf dem Hospital zu St. George erhalten werden.

1640, den 21. Mai. Weil etliche ex orclinidus Mren, die den lisotorsin allein
reinoviret, den Oonreotorsin aber oonsörvirst wissen wollten, etliche aber zu ÄlzroZiron ge¬
sonnen, sollten sich endlich vattisZoric-s erklären, was sie vermeinen. Isrt. orcZ. des Unfleißes seh mehr
in den Lcdolarolieii als in den Schulgesellen, doch sehn zufrieden, daß alle drei rewovirst werden.

1727, den 20. Mart. Dem polnischen Kantor K. seine Ignoranz, sein Unfleiß und sein böses
Exempel durch ärgerliches Benehmen mit den Mägden, welche die Kinder zur Schule bringen, exprobriret
uud ihm den Dienst aufgesagt und er binnen hier und dem künftigen Psingstquartalsich um einen anderen
umsehen angedeutet worden. Welches er auch angenommen.

Bei seinen Anstellungenwar der Rath meistens auf Empfehlungen hingewiesen und sah sich
freilich dabei zuweilen getäuscht. So heißt es: „1680, den 12. Jul. der Hr. Lsnioi- von Thorn hat
zurückgeschriebenwegen des Studenten zum 3. Kollegen, daß derselbe herüberkommen werde, rsooimaaii-
6irst ihn auch äs optima nota. Mittlerweile hat sich auch einer allhier angegeben, der zwar ein guter
Organist ist, auch noch ziemlich schreibt, aber im Latein nicht weiter als bis auf den äonatuin gekom¬
men; der letztere will 120 fl. haben, der Student von Thorn aber will sich mit 80 sl. contöntirsr».
(Üonol. E. E. Rath nimmt den Studenten von Thorn zum tsrtio oolleZae an". Dieser oollsAa tsrtius
sollte nun nicht bloß ein gelehrter Mann, sondern als Kantor auch ein guter Musikant sein. Aber:

1680, den 15. Jul. Der Student von Thorn ist angekommen, allein seine Stimme uud Wissen
in wusiois ist sehr schlecht, und findet man auch noch andere äkkeews an ihm; dannenherohat ihn der
Herr ki-otoscztiolai-okg, koneste Zimittiret und 4 fl. auf den Weg gegeben.

Und nicht immer hatte der Rath die Möglichkeit,solche Leute so billig loszuwerden. Vor hun¬
dert Iahren erhielt er auf unendliche Empfehlungeneinen „polnischen Kantor" (den Mädchenlehrer,der

^ zugleich in der lateinischen Schule LalliAraxkus war), nach John „einen sogenanntenStudiosus, in
der That aber einen Erzschlingel,der unter anderem auch nicht schreiben konnte". Noch schlimmer aber
war es, daß die Schule zu gleicher Zeit eines entsprechenden Rektors genoß, über welchen sich John
noch drastischer äußert^). Denn zur Zeit des preußischen Regiments konnte man nicht mehr so kurz ver-

') „Er hielt sich unter andern ein Pferd, dessen Unterhaltung hiesigen OrteS kostbar ist, nicht zur Roth oder
Gesundheit, denn er stndirte nicht gern und hatte sich nie hypochondrischstudirt, sondern zum Plaisir, um täglich nach S.,
einem eine halbe Meile von der Stadt gelegenen, von hier aus sreqnentirten Waltwirthshauseoder zu den benachbarten
Predigern zu jakteln und sie zn beschmausen, und was das Lustigste dabei ist, er hielt das Pferd in der Schule im Karcer
auf der Hausflur (denn damals war der unterste Keller des Rektors noch nicht mit der Thüre nach der Nogat versehen).



fahren, wie unter polnischer Herrschaft: man hätte einen jahrelangen Proceß anstrengen müssen, was

nebenbei dem Orte auch nicht zu besonderer Ehre gereicht hätte. Indessen gehörten solche Erscheinungen

doch zu den Ausnahmen, und der Mehrzahl nach traf der Rath in glücklicher Wahl auf fleißige und ge¬

lehrte Männer; endlich seit Ende des vorigen Jahrhunderts waren hiesige Prediger zugleich Rektoren

oder Prorektoren der Schule.

Ueber die Höhe der Besoldung ist das Material noch nicht ausreichend. In den Schulakten

finde ich eine von 1665 datirte Vokation des Conrektor Mencelins zum Rektor „mit 100 Thlr. jährlich

solai-imn (sie!) bei dieser bedrengten Zeit nebst den rsotori ooiuxstirsnäsn ^ooiäsutisn", die, wie

oben gezeigt, nicht ganz unbedeutend waren. Während des Schulbaues 1674 soll ihm eine freie Bude

gegeben werden; 1684 wurde des Rektors Kostgelv von 150 fl. auf 20V fl. verbessert, „item einiges

Getränk" bewilligt, „weuu gebrauen wird". Auch 1700 finde ich eine Verbesserung des Rektorgehaltes

um 100 fl., „so daß er mm statt 75 100 Mark (?) zu empfangen haben wird". In Betreff

der Schulgesellen finde ich nur die eine Notiz: „1640, den 16. Jnlh oonsentirsr» rinaniiniter, daß aus

der Wett-Laade eine gewisse Summe Geldes genommen um den Schulgesellen dafür Bette anzuschaffen,

welche auch allewege der Schule verbleiben sollen; und 1640, den 31. Aug. „"tert. orä. willigen ein,

daß ein jeder Knabe, der in die Schule geht, 15 Sgr. Holzgeld zahlen soll."

Uebrigens finde ich auch ein Surrogat von Pension erwähnt, das als subsitlium, xrovisio und

kslleöoinm bezeichnet wird; in einem Falle wird der entlassene Kantor in das St. Georgenhospital gebracht.

Fasse ich das Gesagte zusammen, so ergiebt sich, daß sowohl in der Ordenszeit als unter dem

polnischen Regiment und der preußischen Regierung das Patronat über die Schule der Stadt gehört hat,

und daß die Ausübung desselben sich nur nach den verschiedenen Landesverfassungen verschieden gestaltete.

Gehen wir uuu zu den inneren nnd äußereu Einrichtungen der alten Schule über: das spärliche

Material ist hier doch schon ausreichender. Da giebt es namentlich seit dem 17. Jh. alte Schülerver¬

zeichnisse, Reden zum Aktus, Exploratorien und metrische Arbeiten der Schüler, vornehmlich alte Schul¬

ordnungen und ein Lehrerverzeichniß von 1550 an. Für unsre Gegend, namentlich für Marienburg sind

das alte Quellen. Die lange Reihe von Kalamitäten, welche während des 15., 16., 17. Jahrhunderts

die Stadt betrafen — im 15. und 16. Jh. stets gesteigerter Druck der polnischen Herrschaft, iin 17. Jh.

die lange Kriegsnoth, im Anfang des 18. Jh. wiederum Krieg, endlich 1709 nach einem unendlich stren¬

gen Winter eine Pest, welche den vierten Theil der Einwohner dahin raffte — gestattete auch der Schule

nur ein kümmerliches Dasein, und es sind nur einzelne Zeitpunkte, in welcher sie nach einer kräftigeren

Gestaltung ringt.

Im Schularchiv findet sich ein Aktenstück, wahrscheinlich vom Rektor Mich. Treu g e (1717—30)

zusammengeheftet, zum Theil vou ihm selbst geschrieben. Eine morose Natur des Mannes: selbst dem

Titelblatte giebt er als Motto:

Als nun auf Verlauten der Sache der Kämmerer Namens des Raths kam, das corpus äslieti zu untersuchen, hatte

L... nach vorerbaltenem Wind das Pferd zwar in einer seiner Unterstuben versteckt, aber der verzweifelte Nosinante

verrieth sich durch Wiehern und ward aus der Stube und dem Karcer und der Schule relegirt. Nunmehr war ihm

keine Auswiuderei zu niederträchtig, wenn dabei nur etwas zu Profitiren war, z. B. ich habe erwähnt, daß das Schlüge«

bäude wegen seiner Breite in den Kelleretagen durch eine Mauer in der Mitte getheilt ist, überdem aber waren in den

untersten Etagen die Balken noch mit sogenannten Trägern versehen und diese Träger hinwiederum mit verschiedenen

starken gemauerten Pfeilern unterstützt. Diese brach er nun heimlich ab und verkaufte die Ziegel, und das that er nicht

nur selbst, sondern bediente sich dazu verschiedener ihm attachirter Schüler. Doch genug zum Lobe dieses —, von dem

uns der Himmel endlich, wie wohl sehr spät, durch die Hand eines Freundes, des damaligen Landraths v. A. (dem Gott

davor eine fröhliche Urständ verleihen wolle) erlöste, indem er ihn der damaligen Generalin v. S. auf S. als Prediger

zu R. aufhing." —



?i-aeinii>, vitkrs ssIlolastisÄS.
^.nts Disin onrvos ssninin Aravs oontralnt artns,

iinrninst »nts sunin mors pi opsrancl!». disin:
not^t pallor: masiss in sorpors toto est,
st tstiioo in vnltu mortis ims-Zo sedst.

Unter die Schulgesetze von 1661 schreibt er:
Ilas, c^UÄS leAisti, IsAes sunt SÄN^icls, vota,

I^sotor, sre^s iniki: xrastsi-sacins nilnl.
Als Thema xoetienrn stellt er: „Kokolg, 6s se" und fügt die Elaboration hinzu:

(^nantas inoiis erat lioinanain sonäers gentein,
?Änt»s in «Iis siit onnstis ss-tisi-s ^>^1atu in.
!^»IN possnnt vario innlti 6ivsrsÄ ^alato.
LnKivit: Inincl onnstis plaoso, neo c^niscine plaselzit.

Den Sekundanern diktirt er folgendesErploratorium:
„Ich zweifle nicht, G. Schüler, daß diejenigen unter euch nicht gelobet sind noch gelobet werden,

welche im vergangenenJahre gerne zur Schulen und Kirchen gegangen, sich fleißig und gottesfürchtig
aufgeführetund ihrem Lehrmeister aufmerksam zugehört,auch das, so er vorgetragenund erkläret, behal¬
ten haben. Hingegen halte ich davor, daß diejenigen Keines Lobes, sondern vielmehr Scheltens und
Strafens Werth sind, welche selten oder nngerne die Schule besuchet und wo sie iu dieselbe gekommen,
entweder unter der Lection geplaudert oder Narrenspvsseu getrieben, oder doch nicht, wie es ihnen ge¬
bühret, zugehöretund gelernet haben. Gewiß, solche Knaben sind nicht würdig, daß sie Schüler unserer
Schule genennet werden. Wer demnach von Euch Liebe, Lob und Ehre zu erlangen begehret,oder dar-
nachmals ein gelehrter Mann oder guter Bürger zu werden hoffet, der ändere seine Sitten und Gemüth
und führe sich also auf, daß die Hoffuuug, die sich die Eltern, die Lehrmeister und Göuuer macheu, nicht
eitel und vergeblich oder ungültig sei."

Also dieser Rektor hat Lehrpläne,Schülerlisten, Exploratorien, Reden von Lehrern aus dem 17.
und 18. Jh. zusammengestellt: nehmen wir hierzu noch die vorhandenenSchulkonstitutionen,so läßt sich
doch eine Einsicht in das innere Getriebe der Schule gewinnen.

Eine gewisse Gliederung nach Lehrern und Klassen findet sich schon in der ältesten Zeit. Die
oben gegebene „Regierung der Schule" zählt drei Lehrer anf, den Schulmeistermit seinen Gesellen, dem
Succeutor und Lokatns. Sie theilt die Schüler in Bürgersföhue und Fremdlinge, in zahlende nnd arme
Jungen: sie ergiebt ferner eine Art von Klassenshstem.Zunächstsehen wir Kinder, welche die Fibel be¬
arbeiten; nach diesem Stadium und gezahlten:Anhebegelde kommen die Donatisten, die nächste Stufe
bilden die, welche „den Regel" traktireu, endlich die den Alexander oder gar noch höher studiren. Im
Singen sind drei Abtheilungengebildet, die erste lernt die Antiphonen, die zweite die Sequenzen, über
beide erheben sich die ssniorss. Auch des unentbehrlichen Kalefaktors geschieht Erwähnung.

Im Allgemeinen blieb diese Gliederung bis nach der Reformation. Da treten uns doch auch nur
neue Titel entgegen,Rektor, Konrektor, Kantor. Freilich dachte man schon frühzeitig an die Anstellung
eines vierten Lehrers, der anfänglich InKinns oder Hnai-tus hieß, 1674 als o-tlliArsplms erscheint, später
wieder Huartus heißt. Non 1619—1642 war die Stelle besetzt, jedoch vacirt sie wieder bis 1669;
wie es eben die Frequenz der Schule und die finanzielle Lage der Stadt bedingte^).

') Rathsprötoll vom 10. Nov. 1642. ?rop. weil die Frequenz der Schule zunimmt, daß der 4tns zu aHun-
xiren. — E. E. Gerichte: weil die Mittel den <Z»»rtiur> zu bestellen, schwer, auch ohne das alle jetzigen zu «oztsutiren
schwiirig, daneben die ^coiäsntieii den anderen abgingen, dadurch Beschwerde entstehen möchte, das deswegen noch damit



Inzwischen drang die Zeitströmung auch hierher. Zwar von den Schulordnungen des 16. Jh.,

welche auf Melanchthon's uud Sturm's Anregungen entstanden, ist hier keine Spur. Aber im

17. Jh. zeigt sich auch hier das Streben, die gewonnenen Resultate dieser reformatorischen Pädagogik in

umfassenden Schulordnungen niederzulegen. Man scheint sich zu diesem Zwecke in der Nachbarschaft um¬

gesehen zu haben, wenigstens finde ich eine nicht ganz vollständige Abschrift der IsZes sc-Iiolastloas des

Kneiphöfischen Gymnasiums von 16l6 (nach der Redaktion von Mhlius). Jedoch verhinderte der

schwedisch-polnische Krieg, in welchem Marienburg als eine Hauptfestung von den Schweden besetzt gehal¬

ten wurde, in der ersten Hälfte des Jahrhunderts ein weiteres Vorgehen. Nach dem Frieden zu Oliva

mag ein kräftigerer Aufschwung eingetreten sein. Vom Febr. 1661 datirt der älteste LataloZus pueroruin,

welcher in sechs Klassen, (während die Kneiphöfische Schule fünf hat) 37 Schüler aufweist; und ich finde

dabei von der Hand des Rektors Matth. Langins (1657—62). 8olrc,Ia8ticae tarn intra

8o1»olas NariaskurZönsis paristö8, Huain extra sas observandas in 10 ZA, sämmtlich auf Disciplin

gerichtet, von denen ich eine Probe mittheile:

1. Die Lolis ante ootavain, Ois Martis st.Ivvis vsro suis 8eptiiNÄnain omne8 et

sinZrdi ad8int c^isoipuli, ut preoibus pukliois et ordtni 6ivino vaeare xossiut. Li PN8 priina-

noruin vel sero advenerit, vel sine venia doini inan8srit, VI Huas8tiones: si seous ksosrit

8eenndanu8 IV <zuasstione8 ex oateelre8i Dieteriei ante ^jain rsoitatas reeitandu rspetat;

Lertiani si contra 1>ano IsKSNipec!c:avörillt,partsniexoateo1li8llloI^utIieri latino I). <üonr. reddant.

2. Ileli^uoiuln Oierurn I>oiis ad disoenduni eonstitutis turn iriatutirkis tuin pomoii-

dianis, rnans seil, ante septiinam a inericlie ante duodeoirnain ^nilidet zzraesto esto, nt prsoi-

dus pro lelioi stuäioruin suooessu ad Osnin eö^usis, c^uidus addatur leotio oapitis bibliei et

reoitatio «atalo^i per sustodeni primae olassis, leotiones oräinsrias aZArediantur. Lero

ooinparsnte8 st inter prsees nuAantes et ridents8 poenas luaut vsl oorporis vel reeitakunt

oerturn psnsum; ?riinanoruin Midain ex Mursti c>rationibu3 ^ain praelsotis, c^ui6arn epistolain

Oieeronis vsrtant in Aörrnanisarn linZuain; Leoundani pen8uiu ex ooIIoc^uÜ8 vivis antsa

expositurn; lertiani ex oollocpiiis vivis <üor6eri vertant.

3. ^eAliZente8, c^ui Ieotions8 ad unZnein reoitare sine Irallnoinatione exponsre et

rö8olvsrs non 8tuclent, duplurn ineinorias tradant sxponant st rs8olvant.

Aehnlichen Inhaltes sind die übrigen Gesetze. In Z 4 wird auf Ausbleiben ohne Entschuldigung

das Tragen eines hölzernen Esels gesetzt; für Nachlässigkeit in den Exercitien erhält der Griechisch lernende

Primaner ein Verbnm zu oon^uAirsn; der „mi8ellen" eine Epistel des Muret, Sekundaner und

Tertianer körperliche Züchtigung (Z 5); für Deutsch-Sprechen lernt der Primaner 50 Verse aus Virgil,

der Sekundaner einen Titel aus der Janua, der Tertianer oder Quartaner zwei Seiten aus dem Vesti-

bulum. In Z 9 kommt eine rnateria vsr8uuin vor. Aus diesem Strafregister ist zu sehen, welche

Autoren und welche Gegenstände zumeist in der Schule traktirt wurden; es läßt auf einen ziemlich niedri¬

gen Stand schließen.

Nach diesen Vorbereitungen endlich folgt im Jahre 1674 eine wirkliche Schulorduung. Sie

trägt die Aufschrift: I^sZss Lotiolae Mariael). de Oooentiuin st di80öntinin ol'LoÜ8 oonsinnata

et puklioata a.voin.MVOOI^XIV; im Schularchiv befindet sich jedoch nur die von John im Jahre 1794

vidimirte, 116 Folioseiten umfassende Abschrift. Diese Schulordnung nun ist eine ganz ausgezeichnete

anzuhalten. — lert, orä. die Schule sei genug bestellt und mangelt nur an den Herrn Scholarchen, da weder Examina

abgehalten, noch das Zunehmen untersucht wird, daher mit dem Huarw zu suspendiren. — orä. übt auch sonst

scharse Kritik.)



Arbeit. Ueber de» Verfasser derselben finde ich bei John, der das Original vor sich hatte, die Bemer¬
kung, sie sei aus der Feder des damaligen Scholarchen Dentschmann^), eines fleißigen Schülers und
Jüngers des weiland berühmten Amos Comenius geflossen. Demnach wäre sie, auch wenn ich den Bei¬
rath des damaligen Rektors Christ. Lange annehme, doch in ihrer ganzen Redaktion das Werk eines
Laien: die Bedentnng der Arbeit würde dadurch nur erhöht.

Einige Mittheilungen aus dieser Schulordnung mögen hier Platz finden: es dürfte für Näher¬
stehende nicht ohne Interesse sein, das Ideal kennen zu lernen, welches unseren Vorfahren im Schulwesen
vorschwebte, und selbst für weitere Kreise bietet die Vergleichnng mit den übrigen Schulordnungen des
16. nnd 17. Jahrhunderts manches Anziehende.

IiSKSS.
1^u,lt. I. ^>e (looentiuin officio.

1. De äooentiuin officio in Aensre (36 le^es). — H 3. Ooininuniter
studeant omnes, ut cleletis ex animo suo perturbutionikus Huikusvis tales sint ipsi, Duales
6isoix>ulos suos esse euxiunt. — A4. I^autjaiziliiius proincls exeinplis xistatis, telnperantiÄS,
ZiliZentiae, nioclestiae, iino et eleZantiue in vultu eorporis et vestitu, neo non oontinsnti
lin^uae latinae exeroitio iisäein nunHuain non xraelueere oontencZant. Dkrietatein, s^mposia,
ktcz noczturna oonventieula äetestentur, Veneris eastra non söHuantur, inlionestos lusus fuZiant,
Iionestittem ukic^ue se^uantur. — H6. ^eino clooentiuin se alteiis ante^onat vel elarn palarnve
eu^usc^uain existimationi ljetrakst, seci oinnes oollsAiali Sonors et izensvolentia inutua, euin
in eaäeill navi et vinea, versentui', sese proseciuuntur. — §7. Innern cliliAentissiine oustodiant;
Vuleunuin in oornu, ut eomieus ait, ipsi fainuli^ue extra k^oeausta euntes gsrant. — § 10.
LivAulis semsstrikus suis ouin clisoipulis 6ie 8. Viriciiuin st 3. ^lioli. g.cl corninunionein,
prueeeäente vero ciie ad oonfessionem saoi-ain se oonferant eosc^ue prius ex L. I^utiieri
oateolnsmo st 6o<ztr!na Lliristiang,, kabito anteg. inter eos, c^ui aclinittencli sint, aoourato
döleotu aä lioe saerum negotium proizs probsc^us prasparsnt. — Z 15. Lsrrnoni I?.tino ipsi
stu^sant suosc^ue a tensris aci eunäern a6suefaoiant. ^g,rn vel ouin laote lnaterno iindidenda
^ain estüomÄNg, linZua futuro alic^uanäo eruclito viro, fasoiis stc^ue ounis I^atinis involvenäus
est irifans, in Zreinio Romano foven6us et in ser^erastris Romunis sniiincls tirrnancius. —
§. 17. Lx solioia ciomurn ciirnissos usc^ue acl seliolÄe iunug-in exteriorem piaeesptorss sinZuIi
olassiurios suos 6eäuog.nt, strepitus oinnes praeoaveant. — Z 19. Oooentes porro sinZuIi in

') Carl Stanisl. Deutschmann, erhielt am IS. Mai 1666 das Bürgerrecht, und zwar als „Fremdling",
acht Jahre später ist er Rechtsverwandter und Scholarch, 1685 ist er zum zweiten Male präsidirender Bürgermeister,
ebenso in den Jahren 1639, 1693, 1699. Die Wahl des präsidirenden Bürgermeisters (für je ein Jahr) war ein Ereig¬
nis;, welches damals Kirche und Schule feierten. Der Rector Zobel bringt (1685) zunächst den Inhalt der Festpredigt
des Rev. Dow. Ltepkani in fünf Distichen: Hesterns, o ?rueses, 1'ibi ^unota est Oivies, lue«, Lponss: statos viäest
eopula tirms äies. siubobiis largis ü>rtuns ^u^ciri^is ; sit sine Hubs sit sine mibe torus. Vivits
eoocoräes: Drbss coneorciis llutritz ^ene» äiseoräi wosnia lite osäuiit. Hine Semper niveis?ÄX vos eireuillvnlet
slis, <üonstanti<^uspieis glutine »war. Iloa vovit Höstes: koe üeetor in urbe xreestiii', Lecl ürmet rntili
Keetor in aree xoli — und überreicht dem hohen Gönner dann ein besonderes «srenen ZrÄtuIatornim in 18 Distichen.
Zobel scheint diese Höflichkeitregelmäßig erwiesenzu haben: im Jahre vorher besingt er Präses CnöffelinS, einen Arzt
mit manchen witzigen Anspielungen ans dessen Kunst: kes -alvs est: f»usto snooessit siäere krseses, (Zlsrus ^.poiliiiss
^ui levat arte matum. Qrbs, gegra es? xraesto sunt ki« xurAantis morbi, sunt ynse suäorein pro rstione ksrant,
Oseters v»nt!eeo! ^lsäieum sei! kort« liiaets Oruäelsin kseist non inoäerstü, eave! und ZUM Schlüsse: Vive,
vige, Köre, ceu vis tlorere, vigere, Livium et exoxtss vivere ^uemque. Lst est.
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tempore athne adeo in Iiorae pnnoto in 80I10Ü8 ad dooendum ipsi aZsint. — § 20. Oum

sotiols. nostra plurs8 oon8osia,t3,3 eontineat olasses, ita siioa iutormationsm omnikn8 pras-

osptoriku8 8»a intsndsnda srit vox, nt s. sni8 ourÜ8 c^nidsm pc>38int sxaudiri, nss tamsn

anditore3 proximae <zlassi8 intertnrkentur. — A 23. Dum Ieotione3 pen8acine sua I)i8sipuli

reeitant, aliud praeoeptore8 ne agant, neo 8omnioulo8e ant neAÜZentsr, 8öd animo in rein

pras8sntsm intento ip8i andiant.

L)ap. 2. <1s reetore (15 leZZ.) Z 15. landein ne^nid detiimenti aoeipiat Doutrina

ant 6iseiplina soliolastio^ modi8 omnikn8 omni tempore rsetor providsat et niinl prorsus

kasiat, ou^us non Dso, msZistratni et Oomiuis 8sliolarsln8 nso non Oominis pa8toriku8

oinnikn8<^ne viri8 1zoni8 omni die et doi a 1>ona onm eon3oientia bonam reddere p088it rationsm.

<üap. 3. De oantore st orZanosdo (10 IsAA.) Z 1. (üantor st orAanosdu8 cpism-

g-dmodnm dooentis munsrs «^uoc^ns in 8s1»oli8 tunAnntur, ita et DD. Oap. I. pras8sriptg.8

8ödnlo attsndant oinne8. — Z 8. OrAanosdn3 in tsinplo et nkionn^ns mnnsrs 8uo fun^i

dsest, tsmps8tivs aäsit et ex arti8 praessripto omni ni8n et 8nmmo 8tndio orZana trastet,

di88onantis8 praeoaveat. Lnmmatiin vero nt arti3 i8tiu8 onlrnen proprio onm lande adipi3oatur,
enixs studkat. —

<üsp. 4. De ealliFraplio (3 le^A.) Z 1. Huoniam et 8tudio8nm eternditnm virnm

dsest, rnaximo<^us oommendat opere elsZÄN8 8oripknra, oallizraplinm 8in^nlaiitereon8titnimn3,

cpii Iisbdomadatim disizn8 Älsronrü st Laturni dö8tinati8 a ineridie Iiori8 tempestive in 8o1io1a

ad8it. -— ß 2. Dt c^nia donum 8oriptoiium praeparare eslamum non on^n8vi8, Ltudio8i tamen

et sruditi viri e8t st S88S msrito dsbst, a teneri8 etiam 8U08 ad8ue^s<ziat Di8vipulo8, nt cum

8vriptnra paritsr salamnm c^noc^ne soriptorinm eonoinns prasparars di8eant. —

?ar8 II. De di8eentium o^sioio. <üap. 1. de di8vipnlornm okki<zÜ8 in Zsners

(8 leZA.). (üap. 2. de di8vipnlornm okkioÜ3 in 8psois (20 le^A.). — Z 18. kisoari,

venÄri, aueupis, exeroere, oolumks8, es,ns8, 8einro8 vel g.Im3 1>e8tiola8 alere; arma, ZIadio8,

puAions3, domdsrdÄ8 »nt 8imi1s 1Ü8tsIi Zenn8 Ae3tare ant travtare, in^urÜ3 alteruin Iase88ere,

ant ülatam in^uriitin verliis t-lvtis^uo uloisLi, provoosrs ad pvAnam, provooanti as3sntiri, ant

onm so oonZredi; extrg. porta8 st urksm abs^ue 3vitn et p6rmis8u praeeeptorum, parentum,

tntorum, 1^08pitum st illorum, Huibu8 <^ui8<iue lzommendatu8 e8t, exirs; nitro sitroczns pro

Inkitn sxllnrrsrs, domo pÄ88im g.bs88s, aut diutiu8 Huum psrini88nin e8t emanere, nnlli no3trorum

8oliola8tisorum ^a3 S3to. ^SLtivo tsmpors ad ^svAatlium vel alio lotum irs aut navi^io o^rn-

ki8Hus vel 8LÄp1^i8 veki, dilzsrno tsmpors in <zon»1utinato aec^nore deenrrere aut nivis Zloliis

8e mntno impstsre impuns liesdit nsmini. — ß 19. Ilino pilas palmarig-s, snr8num, saltunm

wodsratiornin, trootiornm ut st Alokulorum U8nm pro aststis ditkörentia psrmittimus et tole-

ramu8. Da tamen le^s, nt inter ludsndum non lli8i iatine invieem lo^uantnr, Pio ludsndo

etiam di8oant st sruditiore8svadant.— Lap. 3. de di8<zipulornm okt'ioÜ8 in tsmpio. —

Oap. 4. de !di8oipu1ornin Änniver8aria poenitsntis, et N8urpations 8. 8. oosnae

Dominioas (3 leZA.). — (üap. 5. de di8oipulorum okt'ioii8 in ssliola (17 IsZA.). —

§ 3. .IslltÄonIa, pnsrn1>8 ciuidsm <zonosdimu3, 8ed Hnas vsl8seum alksrant, vel psr doms8tic;o8

illorum aikerantur, ns ip8i pro aösrendi8 Ü8 exeuntS3 di8oendi tsmpu8 di3ourrslldo perdant.

3ed ne iI1i8 immodioi3 aut nimio butz^ro illiniti8 obrnantur, Iiebetsntur, aut vox ranoida

eköoiatur, nt lieri solet, prgsesptore8 8ödulo ouranto^, Zrandiore8 vero a ^entaenlo omnino

ak8tinento: msrsndas nnlli oonesduntor. — Oap. 6. de di8vipnlorum okti<ZÜ8 in platea

st lunsruni^döduetionib U8 (5 IsZA.). — Lap. 7. de di8«ipnlornm domnm rsver8ornln
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ottioiis (51sAA.). — Oap. 8. de ou8toduin st sizniksroruin ot't'iLiis (8lkM).— Lap. 9.

de 8eliola8tiearuin poenaruin Aönsrilzu8 (2 leZZ.). H 2. ?oenaruin autein Zsnsra in

sokola nostra dsineeps usurpanda sunt 8SHuentia:

1. Olz^urZatio pulzlioa vsl privata ao vsrlzoruin prudsns rsinsdiuin. Li<^uidein vinnia

piius verbis cjuain verberilzu8 experiri deeet.

2. Oertae parti8 sx konis antorikus stlibris, hui in di8ssntiuin inanilzus vsrsantur, aut

^salini alieuius insiZnioris Oavidisi rsoitatio.

3. Os-zradatio aut looi xotioris arnissio.

4. Virgarum oa8tiAatio st natinin vexatio abs<zue ulla tarnen 8aevitia st tirannide.

Voluinus sr^o, ut vsrksratio illa non puZnis, laoertis, likris aut alio inodo in8truinsntove

illeZitiiny, sed ksrulis Lat, ad eoneilianduin non servilem sedtilialsm in diseipulis sr^a pras-

osptorss tiinorsin.

5. Humi ssssio, lnesrnas iinpositio, libri liZnsi appensio, ad ^sivi iina^insin statuitio,

vsl sl^ordae eollo et inani1>ll8 inolusio, et sirnilia alia in soliolis c^uoc^ue sonsusta sosrosndi

Aenera.

6. (üarssr sivs eustodia solrolastiea.

7. Lxelusic» tandein sen alzsoissio a eorpors soliolastiec». Verum» i8tud Zenus xoenas

ut K8t aesrriinuln, sie nsc^us alzsc^us 8<zitu Oominoruin Zekolareliaruin ns<^us unc^uain nisi in

voinisa in8g.ng.kili adlnkendnin K8t. — Oap. 10. äs I. 1. observantia et annua xraels-

otione. — Appendix: äs oalekaetoris st oalekaotrieis okfieio (6 lsZA.). — H 2. Laie-

Lgotrix inunciitiei stndsat st leotos Hnotidis Rsetori st eo1lsAi8 stsrnat utc^us niundi sint st

^nsto tsinpors lavsntur, soüc^us st asri exxonantnr suret. Li c^uid dssit vel laoernin sit,

dc>inini8 sellolarellis teinzzestivs denuntiet. —

L. 0rdo stucliorum sivs mstliollus Isetionuin, xudlioa.rurn.

a) Monita Asneralia (16 I.). —H2. Ipsi« autsin pro adininieulo ssss poteritliksllus

«uititulu8: Mst1rodu8 Institutionis nova c^uadruxlsx edita studio et operaAi. -lok.

li-kenü. I^ixs. 1626. 8.— H 3. Itsin <^uge in liatioliianoruin ^a8i x. 16t et in artioulis

der Lehrkunst x. 179 ets. sto. Iigkentur, sttente le^ant st Quantum liest, imitentur. Omnia

tarnen st 8inAuIa sano 8ernpsr 8SN8U st ouin Argno sglis. — A4. Ilt autsin oräine oinnis et

äesenter in Leliola nostrg. Lant, voluinus eanäein lioo teinpore in sex 6i8tril?utgin slgsses,

ektrumc^uö c^ug-mlilzst rursus in inkeriorein et superioreni^ praeter Lextarn, c^ua.e in tres diviäi

oorninoäs xoterit oräines.— Z 6. I^eotionuni series xer elasses talis 8it, ut 8eopuin leotionuin

gnnuo 8xatio äiseentes sttinZere et ex una in glterani alic^ui enin Iruotu transloeari c^ueant

elassein. — Z 7. (Generalis c^uoc^ue lex ssto psr c>inns8 elassss, ut ssptiinanis sinZnIis traeta-

toruin dilizsns Hat rspetitio. Iuventuti8 eniin eruditio ö8t 1>ec^uen8 rexetitio. — Z 9. t)inns8

itac^ue prasesptorss unies 1>oe »Zant, ut altsr ad g-ltsrius ss oinnss aeeoininodent doeendi

rationein, tarn publioe c^uain privatiin. —

k) Zpeoialis I^eetionuin de8iAnatio per sinZulas c-lassss alz int'iina sexta

ineipiens st ad priwain usc^ue deseendens. (84 AZ.)
1. Sexta (Z 1—39). Im Allgemeinen nehme man Knaben nicht vor dem sechsten Jahre, doch

kommen manche, nicht um zu lernen, sondern bloß um zu sehen und zu hören, die man zum ordo in-

Linus rechneu mag. Drei Ablheilungen: a) ordv inüinu8 lautirt und schreibt Buchstaben; b) niedius
3*



oiäo syllabirt und schreibt sylbenweis; o) xriiuus oräo zerfällt in Luxeriores und Inferiores, welche

abwechselnd lesen, schreiben, inemoriren.

Das Lautiren und die Schreiblesemethode werden genau vorgeschrieben und eingeschärft.

Die erste Abtheilung lernt wöchentlich einen Spruch und Pensnm ans dem Katechismus, täglich

2 bis 4 lateinische Vokabeln, welche Theile des menschlichen Körpers, der Kleidung, oder täglich vor

Augen stehende Gegenstände bezeichnen. Sie müssen sie zu Hause ihren Eltern und am Ende der Woche

sämmtlich ihren Lehrern hersagen. Dabei wird certirt.

Ziel: Wer Lateinisch und Deutsch gut lesen und erträglich schreiben kann, den Katechismus ohne

Erklärung und eine Anzahl Vokabeln gelernt hat, wird nach Quinta versetzt.

2. Quinta (29—37). Abtheilung L. soll das Evangelium und die Epistel des folgenden

Sonntags lateinisch und deutsch mit Beachtung der Interpunktionen in 2 Stunden lesen, in 2 Stunden

schreiben.

Beide Abtheiluugeu lernen Stücke des Katechismus, Abschnitte des sonntäglichen Evangeliums,

Sprüche, Vokabeln aus tüomenius vestibuluin in größerer Zahl, darunter verda sirnplioia.

Abtheilung (superiores oder Oonatistss) treibt aus des ^l. -lolr. Rlrenii Donatus

die allgemeinen Regeln über Nomina und Verba, — bildet paraäiAmata der gelernten Vokabeln mit

deutscher Uebersetzuug, uach der Reihe, außer der Reihe, dentsch-lateinisch und umgekehrt, konjngirt auch

schriftlich.

Sie liest in Oonienius vestibulum latino-AsrinaniLuw, es wird übersetzt, exponirt, was

noinina, was verka sind, und muß im Jahre mindestens zweimal absolvirt werden.

Beim Konjugiren soll ein Objekt, beim Dekliniren ein Attribut hinzugenommen werden.

Ziel ist: perfekt beide Sprachen lesen und schreiben, Hauptregeln des Donat wissen, nomina

brav dekliniren, verba, konjngiren.

3. Quarta (Z§ 38—52). Fortgesetzte Uebung im Dekliniren und Konjugiren, erweiterte Regeln

der Etymologie und Syntax; dabei sind artige senteutiolÄS latinae zu geben.

Der Gebrauch eines Autors muß beschränkt sein, da er sich mehr für den Privatunterricht eignet.

Demnach traktireu inferiores das vsstibuluw zugleich mit dem Donat, machen Analysis der nornina

und verb», fertigen freiwillig zu Hause iinitstionss und üben täglich die Kalligraphie. Sie memoriren

das vsstikululli und Donat, lateinische und deutsche Evangelien, Kapitel des lateinischen Katechismus,

deutsche Psalmen. Mit den Lehrern und unter sich sollen sie nur Latein sprechen, wie gut oder schlecht

sie es immer vorbringen.

Die suxsriores traetireQ die Arsininati<zg,m iatinain likenü, und zwar die Hauptregeln der

Etymologie und Syntax mit sehr vielen Beispielen und steter Wiederholung (etisrn acl ng-useani usc^ue).

Lektüre und Analysis von Oomenius ^lanua reserats..

Uebungen im Latein-Sprechen und Schreiben unterstützt durch Lektüre der ooilo^iia Na-turini

Loräeri, welche der Lehrer exponirt. Die Schüler übersetzen mündlich nach, liefern schriftliche Version

zur Eorrektnr, dann folgt Retroversion bei geschlossenem Buche, hierauf kurze Imitation durch ein

exereitiurn st/Ii.

In der Arithmetik lernen die inferiores in wöchentlich ein bis zwei Stunden das Einmaleins,

die superiores auch die erste und zweite Species.

Ziel: Wer meäiooriter in Etymologie und Syntax bewandert ist, wird nach Tertia versetzt.

4. Tertia (ZZ 53—6l). Die Grammatik des li-kenius vollständig: jedoch ist nicht Wort für

Wort zu lernen, noch auch was selten vorkommt. Profodie ist besonders mit den suxeriores am Mitt¬

woch und Sonnabend zu treiben, auch Distichen zu machen (in orcüneni reäizenäs,).



Lektüre. — Inferiores lesen die ^anua und oollo^uia Oor6eri, Luperiores müssen die

^anua auch memoriren; außerdem lesen sie einige dramata aus dem ^kerentius Lkristianus, den (?orv.

Lokonaeus herausgegeben.

Auch fangen sie hier Griechisch an. Die inferiores lernen lesen und schreiben und zwar fast

nach derselben Methode, wie dieß in Sexta geschah. Die Luxeriores lernen die nornins. siinxlieia

und verda barvtons. Das Lesen wird an den griechischen Evangelien gelernt, eben daher sind alle

xaraäiZinata zu entnehmen. Empfohlen werden die Grammatiken von Weller und Nhenius.

Der lateinische Stil soll durch Exercitien kerveuter geübt werden. Dieselben sind entweder

imitatorisch, oder es sind Briefe, Fabeln, Apophthegmen, Geschichten, knrz inhaltsreich. Ferner wird das

Lateinsprechen hier so geübt, daß die Knaben, wenn schon sie bisweilen faseln, doch sueesssive erst

latine, dann latinius, und endlich latinissiine reden lernen.

In der Arithmetik folgen die übrigen Species exaotissiins.

Die Institutionen oateeketioae I). Lura6i Dieteriei werden jährlich abfolvirt.

Kenntniß der ausführlichen Grammatik und fleißige Benutzung der Lektionen fördert nach Sekunda.

5. Sekunda (ZH 62—75). Hier giebt es nur noch grammatische Repetitionen.

Lektüre: Oio. epist. acl tarn., ?erentius (üliristianus. Die Schüler übersetzen vor, der Lehrer

verbessert. Dann sind lo^uenäi forinulae^ xln ases, sentsntias zu notiren, in suoouin et saiiAuiusiu

zu vertiren, es folgen iinitationes, einfache und Paraphrastische. Ferner wird Prosodie getrieben; dazu

liest man Vir^. eolozas, Oviä. tristia, einzelne earinina I^riea des Horaz und Bnchanan. Der

Lehrer übersetzt vor, die Schüler scandiren, lernen das wetrum, notiren zzlu-ases poetioas und machen

versus xsr xaroäias. Besonders muß der Lehrer den Unterschied des poetischen und prosaischen Stils
einüben.

Im Griechischen wird die zusammengezogene Deklination und Konjugation gelernt, die grie¬

chischen Evangelien und Episteln analysirt. — Von der Logik kommen einfache, kurze xraeeexta nach

Loliarüi oder -loli. I^aurelnderAÜ I^oZioa zur Behandlung; von der Rhetorik öZurae und soke-

znata mit Beispielen nach 6-. Vossius IZIernenta rlistorioa oder I^aurenlzergü Duxkracüouin.

Das Lateinschreiben wird geübt durch Verwandlung der oratio liZata in solutam st vice

versa. Täglich schreiben die Sekundaner zu Hause an einander Briefe (ternpori, stuäiis, aetati von-

venientes), welche der Beurtheilung der Lehrer unterliegen. Die Korrektur soll nicht ein bloßes Unter¬

streichen sein; sie muß Andeutung der Fehler enthalten, welche der Schüler verbessern soll.

Ferner wird hier docirt: ^ritlunetioa soliäior, d. h. für das bürgerliche Leben berechnet, ohne

theoretische Spitzfindigkeiten, welche für die sekolae Luoliäeae bleiben müssen.

Wer diese Lektionen und Arbeiten richtig absolviret, auch das Gelehrte fest inne hat, kann nach

Prima kommen.

6. Prima (zerfällt in Primaner und Snpremaner).

Ziel ist latiuae linZuae in loyuencZo et soridenäo perteetio, oo^ia, eleZantia und zwar

in Vers und Prosa. Also gilt es Exercitien zu machen, eine kunstgerechte Epistel zu liefern, nach

^pktkonius xroMwuasinata eine Fabel zu behandeln, eine Erzählnng auszusckmücken, die Ehrie, Gnome,

den Gemeinplatz zu bearbeiten, eine Rede oder Gedicht nach den Gesetzen der Rhetorik zu schreiben, die

Autoren zu Paraphrasiren, Griechisch in Latein, Latein in Griechisch zu übertragen. Wöchentlich werden

regelmäßig Uebungen im schriftlichen Uebersetzen ins Lateinische und Griechische, in Vers und Prosa an¬

gestellt; häufig Extemporalien geschrieben.

Logik und Rhetorik wird vollständig behandelt. Dabei Resolution Eiceronischer Reden.

Lektüre: Li«, oratt., VirZ. Beuels, Hör. oäae. Im Griechischen außer dem 1". Iso-



vrates aä Vsmoli., ^iooolsm Kto., Hssioäus, Jlias und Odyssee. Dabei ist auf Anordnung, Dis¬

position, poetische Diktion, das Künstlerische der Behandlung hinzuweisen.

^.ritkiQetioa ausführlich und weiter; daneben Geographie nach Oluverus, etwa auch die äo-

vtring, spliasrioa.

Hier beginnt auch die Geschichte. Außer einem autor der Universalgeschichte (1 St. wöchentl.)

wird LsIIust, -sustinus, Ourtius gelesen, damit die Schüler etwelchen Vorfchmack der Historie erhalten.

In der Theologie tritt neben vieterioi das oowxonZium v. Ruttori ein. Am Sonnabend ist beim

Rektor Disputation oder Repetition der Vorträge. Aus dem Bereiche der Lektionen stellt einer mindestens

drei Fragen über Gegenstände auf, welche er nicht verstanden hat, oder die einer Ausführung bedürfen.

Ein Refpondent giebt Uebersicht des Traktirten und antwortet, so gut er kann, auf die Fragen; geht das

nicht, so tritt der Rektor erklärend ein. Die Lupisinani haben eigentliche Disputationen; dabei müssen

alle zum Opponiren oder Desendiren vorbereitet sein. Der Rektor stellt hierzu einen terminus meäills;

dazu muß einer ein Ai-Zuvieutum oder einen sMoZismus bilden, der zweite die kiAura oder den woäus

nach der Logik aufzeigen, ein dritter die prüfen. Im zweiten Semester suchen die Schüler selbst

den töi-wärms meäius und prüfen seinen Inhalt, so daß sie zu ernstem Kampfe der Disputation hinge¬

leitet werden. — ,

Soweit die Schulordnung von 1674. Ihre Nachwirkung läßt sich durch volle hundert Jahre

verfolgen; einzelnes hat bis auf die neuste Zeit sich traditionell fortgepflanzt.

Sollen wir nun das Ganze noch kurz charakterisiren: Was 8türm (äs luäis rsots

sxerienäis) sagt: I^roxositum a iivbi« est, sapientem atc^us eloquentem xietatem linem esse

stuäioi-uin — dieß Ziel aller Bildung läßt sich auch hier erkennen. Aber dort ist lebensvolle, in sich

geschlossene Einheit, hier beginnen die Elemente aus einander zu fallen; hier werden unvermittelt als Ziel

aufgestellt xietss und eloquentia, nämlich latina.

In der Ausführung leuchtet nach Ratich's und Comenius Borgange ein gewisser methodischer

Fanatismus hervor, der übrigens wohl durchdacht ist. Wir finden treffliche methodische Winke, die noch

jetzt zu beherzigen sind, namentlich von den Lehrern, deren es zu allen Zeiten giebt, welche die Methode

verachten. Nehmen wir die Vorschriften über die Haltung der Lehrer und Schüler hinzu, so müssen wir

bekennen, daß unsere Vorfahren idealere Anforderungen an die Schule machten, als es heute geschieht.

Die Schule führte den Knaben von den ersten Anfängen bis zur Akademie; sie erreichte dies Ziel

in sechs Klassen mit zwei bis drei Abtheilungen und jährlichem Cursus, also in höchstens zwölf Jahren.

Unsere heutige Schulzeit ist meistens länger; unser Bildungskreis ist weiter; die Anforderungen,

abgesehen vom Latein, größer. — Aber die alte Schule erreichte, was sie zu erreichen hatte; uud sie er¬

reichte ihr Ziel — mit drei Lehrern, dem reotor, o^ntoi-, oi-Aanoedus ^), da der oalliArapKus nur

einige Stunden giebt; die also täglich sechs Stunden unterrichten und zwar alle Klassen in zwei Lokalen,

Prima und Sekunda in dem einen, Tertia, Quarta, Quinta, Serta in einem zweiten Zimmer.

Welche Lungen, welche Nerven, welche Kombinationen, Beaufsichtiguugeu, Korrekturen^)!

') Im 18. Jahrhundert heißt der zweite Lehrer „Konrektor", der dritte „Kantor". Als osIIiZrsxlius fungirt

meistens der „polnische Kantor" oder Mädchenlehrer.

2) Zur Veranschaulichung dieser Kombinationen gebe ich eine Probe aus einem Lektionskatalog:

8t. I. H. III. IV. V. VI.

1-2 OolloHuiÄ Loräeri Donatus
Lour.

OiMtnr (juintsoos et
Lextsrios obssrvÄt.

2-3 Hilarius sritkwLtieulu eapscibris tractat et
siwul iukvriores observat.



Freilich nach Rektor Treuge sind ein allgemeiner Lehrplan und Schulgesetze „xis, vota: pras-

tersaczus nitiil." Das Ideal wird von der Praxis auch hier unerbittlich zurechtgestutzt.

Nur der äußersten Anspannung so weniger Kräfte, und wahrhaft tüchtigen und begeisterten

Lehrern konnte die annähernde Erreichung des Zieles gelingen; vollständig mag es niemals geschehen sein.

Zunächst wirkte das erste Decennium des 18. Jahrh. mit seinen Kalamitäten höchst ungünstig

auf die Schule ein: ein Rathsdekret von 1710 erwähnt, daß die lateinische Schule eine Zeit lang sehr in

Abnahme gerathen sei. Sodann aber ist nicht zu übersehen, daß das Schulwesen in der ersten Hälfte

des vorigen Jahrhunderts überhaupt einen Rückschritt machte, und daß es sich nicht eher wieder erhob,

als bis der ueue Aufschwung unserer nationalen Literatur auch ihm zu gute kam.

Dieser Zeitrichtung folgt auch die lateinische Schule. Unter tüchtigen Rektoren wie Treuge

(1717—30) und Gerich (1731—44) verdrängte der Cornel nnd Cnrtius die übrigen lateinischen Autoren

aus Prima, im Griechischen wichen alle profanen Scribenteu vor den Evangelisten; Latein wurde zwar

noch immer gesprochen, es sank jedoch zu einer eigentlichen linZus, i-ustios, herab'). Erst der Rektor

Magister Schusterus (1748—52) führte mit Genehmigung des Rathes manche Verbesserung ein. Das

Lateinsprechen wurde beschränkt, Cicero, Horaz und Virgil in Prima wieder eingeführt, Antiquitäten,

Mythologie vorgetragen, der Geschichte und Geographie ein weiterer Spielraum gewährt. Unter ihm

kommt zuerst deutscher Unterricht vor; zwei Stunden wöchentlich werden der deutschen Dichtkunst ge¬

widmet. Hier las der Rektor eine Ueberfetzuug des befreiten Jerusalems, bisweilen auch aus einer

Sammlung niedersächsischer Gedichte vor; das Vorgelesene wurde zur Bildung des Geschmacks mit An¬

gabe des „Warum?" vou den Schülern kritisirt, nnd dieses Urtheil von dem Rektor ausführlicher be¬

stätigt oder berichtigt: sodann stellt er Themata zu deutschen Gedichten, die ebenfalls gemeinschaftlich

vorgelesen, bxurtheilt und berichtigt wurden; außerdem führte er das Französische mit zwei Stunden in

Prima ein und lehrte neben der Arithmetik auch Geometrie, die übrigens schon von Gerich eingeführt

war. Unter seinen nächsten Nachfolgern, welche meist nur kurze Zeit ihr Amt verwalteten, trat im Lehr¬

plan keine erhebliche Veränderung ein. Die Schülerzahl blieb bis zum Jahre 177 l ziemlich constant^),

') Ich entnehme diese Notizen ans einem interessanten Briefe Johns an Jach mann. Wie das Latein ein¬
zelner Primaner bestellt gewesen, charakterisirt John mit seinem gnten Humor durch folgende Anekdote: „Ein anderer, der
noch in unserer Nachbarschaft lebt und ein reicher und angesehener Mann ist, wollte erzählen, daß sein Vater bei einer
Schlittenfahrt auf der Nogat eingebrochen wäre, und drückte das so aus: weus p-rtsr in glseies, st ZlsLies seiaäit per et per, et
illeus pater in sizusm plumps l Nun hatte er zwar als ein damaliger stipes und cauäsx das Privilegium exemptionis
von dem Signum wegen des barbarisch Redens, aber das „plumps", wollte man ihm auch nicht für barbarisch Latein
passiren lassen, und er entging dem Signum nnr aus der Ursache, weil der Kustos selbst dieser Interjektion keine paßliche
lateinische zu snbstituiren wußte."

2) Ueber die Frequenz der alten lateinischen Schule finden sich einzelne Angaben aus älterer Zeit, regelmäßig
seit 1730. Die nachfolgende Znsammenstellung giebt an, wie viel Schüler der jedesmalige Rektor bei seinem Amtsan¬
tritte in den einzelnen Klassen vorfand:

Rektor: Jahr. I. II. III. IV. V. VI. Summa.

Matth. Lange 1661 3 2 S 10 11 6 37
Ioh> Böhm 1702 7 9 8 9 29 62

! M. Treuge 1718 7 7 14 12 20 29 89
I. D. Gerich 1731 1 10 11 14 17 14 67
S E> Fromm 1743 2 17 11 10 21 16 77
M. Schusterus 1748 7 11 6 S 26 15 70
I- Fr. Äapitzki 17S5 6 9 11 14 18 21 79
F. Rhode 1753 5 9 12 13 14 18 71
I. Fromm 1759 1 10 8 12 20 11 62
I. Rostock 1768 6 2 S 8 11 21 56
Fr, M. Littfaß 1771 5 6 8 16 23 21 79
C Tb, Wnndich 1785 — 3 3 3 4 — 13



Nun folgte das für die Anstalt verhänguißvolle Rektorat des Fr. M. Littfaß, welcher in einer vierzehn¬

jährigen Amtsführung dieSchule bis auf einen Bestand von dreizehn Schülern herabdrückte. Bei dieser

Lage der Dinge entschloß sich der Rath nach dem Abgange des eben genannten das Rektorat mit der gleich¬

zeitig vakanten zweiten Predigerstelle zu verbinden, und so trat denn am 27. Mai 1785 Wuudsch,

Pastor zu St. Georgen, sein Amt auch als üeetor sedolae patriae „olim Äoientissiiuae iam Ze-
vÄZtstissiinas" au.

Zugleich schließt mit dieser Zeit die Geschichte der alten lateinischen Schule ab. Zwar der Name

bleibt; er wich erst im Frühjahr 1798 der stattlicheren Bezeichnung „Gelehrtenschule": auch die Bedeu¬

tung der Anstalt hob sich durch Männer wie Wnndsch, Jachmann, Haebler, unter dessen Rektorat

im Jahre 1806 die Zahl der Schüler bis auf 146, darunter 73 Auswärtige stieg. Aber Ziel und

Methode änderten sich; die alte Schulordnung von 1674, welche bis dahin in Zucht und Lehre maßgebend

war, mußte neueren pädagogischen Bestrebungen weichen. Fern davon, dem Verdienste der letzteren

irgend etwas entziehen zu wollen, darf ich doch daran erinnern, daß diese schöne Nachblüthe zugleich eine

sehr kurze war — im Jahre 1816 sank die Anstalt zu einer einfachen Stadtschule herab — und daß nun

eine lange Periode schwankender und resultatloser Versuche folgte. Sie zu überschauen und auch in ihnen

den Faden pädagogischer Tradition aufzuzeigen, welcher in dem hiesigen Schulwesen niemals gänzlich ab¬

gerissen ist — so lehrreich dieß in mancher Beziehung sein mag, so überschreitet es doch die Grenze

meiner Darstellung, deren Zweck erreicht ist, wenn sie die Berechtigung unserer gegenwärtigen Schule auf¬

gezeigt hat, an eine lange Ueberlieferung vergangener Zeiten anzuknüpfen.
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